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RS UVS Kärnten 1998/01/20 KUVS-
355/3/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1998

Rechtssatz

Nimmt der Beschuldigte mit seinem Fahrzeug samt Anhänger als Wartep0ichtiger (Stop-Tafel) einem auf der

bevorrangten Bundesstraße fahrenden Verkehrsteilnehmer den Vorrang durch Einbiegen in diese Bundesstraße,

wodurch der bevorrangte Verkehrsteilnehmer zu einem unvermittelten Bremsen seines Fahrzeuges genötigt wurde,

macht er sich verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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